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Bekanntmachung
die Epeisekartoffelversorgung im

Frühjahr und Sommer ISIS.
Vom7. Februar 1916.

Der Bundesrat bat auf Grund de» § 3 de»
tze« über die Ermächtigung des Bundesrat»

wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom4. August
4 (Rnchr-Gesetzbl. S . 327) folgende Verord-

erforaungs - u . B -rbranchsr -gelung.
8 i.

Die Kommunalverbändesind verpflichtet, die
die Ernährung der Bevölkerung bi» zur nächsten
;e erforderlichen Mengen an Speisekartoffeln
den Vorschriften dieser Verordnung zu be-

„en, soweit der Bedarf nicht au» den in ihren
;ifen verfügbaren Vorräten gedeckt werden kann.

Kommunalverbände müffen die Versorgung
Bevölkerung mit Spcisekartoffeln nach der Be-
machung vom 4. November 1915 (Reichr-
zb. S . 728) zur Ergänzung der Bekannt-
«ng über die Errichtung von PreiSprüfungS- ,

rn und die Versorgungsregelung vom 25 Sep-
^er 1915 (Reich»-Gesetzbl. S . 607) regeln; die
ffchrift im 8 15d der Bekanntmachung vom 4.
jcmber 1915 bleibt unberührt.
Der Reichskanzler kann Grundsätze für die

Mchnung des Bedarfs festsetzen.
s 8 2.
»Die Kommunalverbändesind verpflichtet, am
W Februar 1916 sestzustcllen:

.) welche Mengen von Kartoffeln innerhalb de»
Kommunaloerbandes im Gewahrsam der Ge¬
meinden, Händler, Verbraucher und der Ver¬
einigungen von solchen vorhanden sind.
Mengen unter 10 kg sind dabei außer Be¬
tracht zu laffen, soweit nicht die LandeSzen-
tralbehötden etwas anderes bestimmen;

2) welche Mengen von Kartoffeln die Handel-
und Gewerbetreibenden, die ihre gewerbliche
Niederlaffung im Kommunalverbande haben,
auf Grund rechtsgültiger Lieferungsverträge
zu fordern berechtigt und zu liefern ver.
pflichtet sind.
a» Ergebnis der Feststellung ist der Reichs-

sderei. spätestens zum 10 . März anzuzeigen.
zcs W-!d-Der Reichrkanzler kann die Ermittelung der
LNEewahrsam der Kartoffelerzeuger befindlichen
n Sch' dKäte anordnen.de; Hel» .
>weticr trag § 3,

hSf 1 Kommunalverbände sind verpflichtet, den
fn Buchp-» edarf bei der Reichrkartoffelstelle bis zum 10.

und Mz 1916 anzumelden . Die Neichrkartoffelstelle

rann» bie  Lieferung der von ihr festgesetzten unv dem
' ^ »rfsverbande»»gewiesenen Kartofftlmengen einem

fchußoerband oder einer von ihr mit der Der-
ng der Kartoffellteferung betrauten Stelle
agen oder die Lieferung selbst übernehmen.

Kommunalverbände sind verpflichtet, die an-
'deten und ihnen von der Reichskartoffelstelle
, iesenen Mengen am Verladeort abzunehmen
die Abnahme durch den Abschluß von Liefe-
"" ^ägen mit der ihnen bezeichneten Stelle

Mi!?. 1?' ? ru überwachen, daß die Kartoffeln
iU Speisezwecken Verwendung finden.

Nr. 100-C^ «» «»Verwaltungen und die Marineverwal-
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luttg können ihren Bedarf an Speisekartoffelnder
Reichrkartoffelstelle anmelden; sie sind zur Abnahme
der angemeldeten Mengen verpflichtet.

8 4.
Die Reichrkartoffelstelle kann bestimmen, welche

Kartoffelmengen au» einem Kommunalverbandan
die Reichskartoffelstelle oder die von ihr bestimmten
Stellen abzugeben sind. Die Reichskartoffelstelle
kann die Bedingungen der Lieferungen!»Abnahme
vorschreiben.

Der Reichskanzler kann Grundsätze über die
Verpflichtung der Kommunalverbände und der Kar¬
toffelerzeuger.zur Abgabe von Kartoffeln aufstellen.

8 5.
Die Kommunalverbände können die Regelung

der Versorgung(8 1 Abs. 1 Satz 2) den Ge¬
meinden für den Bezirk der Gemeinde übertragen.
Gemeinden, die nach der letzten Zählung mehr als
zehntausend Einwohner haben, können die Über¬
tragung verlangen.

8 6. ^
Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen

bestimmten Verwaltungsbehörden können die Art
der Regelung (8 1 Abs. 1 Satz 2. 8 5) vor¬
schreiben und Ausnahmen von der Verpflichtung
zur Regelung der Versorgung zulaffen.

8 7.
Die Kommunalverbände oder diejenigen Ge¬

meinden, denen die Versorgung übertragen ist,
können in ihrem Bezirke Lagerräume für die Lager¬
ung der Kartoffeln in Anspruch nehmen. Die Ver¬
gütung setzt die höhere Verwaltungsbehörde end¬
gültig fest.

2. Uebergarrgsbestimmirirge « .
8 8.

Die Kommunalverbände haben, soweite« zur
Versorgung der Bevölkerung für die Zeit bi» zum
15. März 1916 erforderlich ist, die Kartoffelvor¬
räte, die sich in ihrem Bezirk im Gewahrsam von
Händlern befinden, zu übernehmen und in laufende
Verträge, die von diesen über Lieferung von Kar-
löffeln abgeschloffen und vor dem 15- März 1916
zu erfüllen sind, einzutreten; ausgenommen sind
Verträge mit den Heeresverwaltungen und Jw
Marineverwaltung.

Die Händler sind zur käuflichen Überlassung
verpflichtet. Erfolgt die Überlassung nicht frei¬
willig, so gilt 8 14 der Bekanntmachung vom 4.
November 1915 (Reichs Gesetzbl. S . 728).

3. Schlutzbestimmunge « .
8 9.

Die Landeszentralbehördenerlassen die erfor¬
derlichen Ausführungsbestimmungen. Sie bestim-
men, wer als höhere Verwaltungsbehörde, als Kom-
munalverband oder alt Gemeinde im Sinne dieser
Verordnung anzusehen ist. Die Landeszentralbe¬
hörden können anordnen, daß die den Gemeinden
auferlegtcn Verpflichtungen anstatt von den Ge¬
meinden von deren Vorstand zu erfüllen find.

8 iv.
Wer den Anordnungen zuwiderhandelt, die ein

Kommunalverband oder eine Gemeinde, dec die
Versorgung übertragen ist, auf Grund dieser Ver¬
ordnung erlaffcn hat, wird mit Gefängnis bi« zu
sechs Monaten oder mit Geldstrafe bi» zutz1500
Mark bestraft.

8 ii.
Der Reichskanzler kann Ausnahmen von den

Vorschriften dieser Verordnung gestatten.
8 12.

Die Abschnitte II, III und IV der Bekannt¬
machung über die Kartoffeloersorgung vom 9. Ok¬
tober 1915 treten mit Ausnahme de« 8 23 mit
dem Beginne de» 15. März 1916 außer Kraft.

8 13-
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der

Verkündung in Kraft. Der Reichskanzler bestimmt
den Zeitpunkt des Außerkrafttreten».

Berlin, den 7. Februar 1916.
Der Stellvertreter de« Reichskanzler«.

Delbrück.

Anordnung.
Auf Grund der Bekanntmachung über die Speise«

kartoffeln-Versorgung im Frühjahr und Sommer
1916 vom 7. 2. 1916 (R.-G.-Bl. S . 66) wird
sür den Krei» Usingen folgende Anordnung erlassen:

8 i.
Am 24. Februar 1816 hat eine allgemeine

Aufnahme der Kartoffelvorräte stattzufinden.82.
Anzeigepflichtig sind:
1. Gemeinden, Händler, Verbraucher und die

Vereinigungen von solchen, (z. B. Konsum¬
vereinen)

2. Kartoffelerzeuger.
Verbraucher sind diejenigen, die keine selbstge¬

ernteten Kartoffeln besitzen.
Kartoffelerzeuger sind diejenigen, die selbstge-

erntete Kartoffeln besitzen.
8 3.

Die Vorräte an Kartoffeln sind möglichst genau
in Zentnern und in Bruchteilen von Zentnern
(Pfund) anzugeben. Andere Gewichtsbezeichnungen
sind unzuläfftg. Kartoffelvorräte unter 10 kg
bleiben außer Betracht.

8 4.
Die Anzeige muß auf einem den Haushalts-

Vorständen zuzustellenden Formular bi» 26 . Fe¬
bruar 1816 auf der Bürgermeisterei abgegeben
werden.

8 5.
Wer dieser Anordnung zuwider die Anzeige,

zu der er durch diese Anordnung verpflichtet ist,
nicht oder nicht in der gesetzlichen Frist erstattet oder
unrichtige oder unvollständige Angaben macht, wird
mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geld¬
strafe bis zu 1500 Mark bestraft.

Ufingen, den 20. Februar 1916.
Namen« de« Kreis-Ausschuffe« de» Kreise« Usingen.

Der Vorsitzende
v- Bezold

komm. Landrat.

Die Herren Bürgermeister de» Kreise» wollen
sofort da» Erforderliche wegen der Durchführung
der KartoffclbestandSaufnahmeveranlassen. Die
Angaben bezüglich der Vorräte, die sich bei Händ¬
lern, Verbrauchern und Vereinigung von solchen
befinden, sind möglichst genau und zahlenmäßig zu
machen. Bei den Karioffelerzeugern genügt eine
schätzungsweise Ermittelung, die jedoch möglichst



zuverlässig und gewissenhaft sein muß . Ich ersuche
Sie , die Angaben . soweit e« Ihnen möglich ist,
auf ihre Richtigkeit hin zu prüfen.

Die in § 4 obiger Anordnung bezeichneten
Foimulare weiden Ihnen alsbald zur B rle .lung
an sämtliche Hau «hal ' UnqSvo,stänve ohne Anschrei¬

ben zugehen . Nach Ablieferung der au »gesüllten
Formulare ist ein « Ortsliste nach unlenstehendem
Muster aufzustellen , auszunehmen und eine Rein-
schrifl von ihr bi» 1 . Mär , d. I ». bestimmt
an da» Kal . LandralSaml einzusenden . Die For¬
mulare sind zu sammeln und dort auszubewahren.
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Ustngen , den 30 . Februar ISIS.
Namen » de» Krei »au »schuffe» de» Kreise » Ufingen.

Der Vorsitzende
von Bezold,  komm . Landrat.

Bekanntmachung
zur Regelung der Preise für Schlacht»

schweine und für Schweinefleisch.
Vom 14 . Februar 1916.

Der Bundesrat hat auf Grund de« § 3 de»
Gesetzes über die Ermächtigung be» Bunde »ral»
zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw . vom 4 . August
1914 (Reichs Gesetzt»!. S . 327 ) folgend « Verord¬

nung erlassen : § j
Beim Verkaufe von Schlachischweinen durch

den Viehhalter außer im Falle de« § 3 darf der
Prei » für 50 Kilogramm Lebendgewicht , nüchtern
gewogen , nicht übersteigen
im Regierungrbezirke Wiesbaden ohne den Kreis
Biedenkopf , im Kreise Wetzlar au « dem Regie¬
rungsbezirke Eoblenz , in den Kreisen GeiSseld,
Fuloa , Schlüchtern , Gelnhausen . Hanau ( Stadt
und Land ) vom Regierungsbezirke Casstl , in Ho
henzollern , in den Königreichen Bayern und Würt»
temberg , in den Grobherzogtümern Baden und
Hoffen und in den Enklaven Ostheim a . Rhön und
Königsberg i . Fr.

Schweine
über 90 dis 100 kg 108 Mk.

80 „ 90 kg 98 „
„ 70 , 80 kg 88 „
w 60 „ 70 kg 83 „

von 60 kg und darunter 78 Wk.
fette (trüher zur Zucht benutzte Sauen und

Eber
über 150 kg 118 Mk.
über 120 b >s 150 kg 113 Mk
von 120 kg und darunter 93 Mk.

Der Preis in Spalte 1 erhöht sich bei
Schweinen ( mit Ausnahme ehemaliger Zuchtsauen
und Zuchteber ) im L -bendgewichie . nULtern ge¬
wogen , von über 100 bi« 110 Kilogramm um
10 vom Hunvert , von über 110 bis 120 Kilo¬
gramm um 15 vom Hundert , von über 120 bis
140 Kilogramm um 20 vom Hundert , von über
140 Kilogramm um 25 vom Hundert.

Die Höchnpreise gellen für Barzahlung bei
Emptang . Für die Kosten der B -föcderung bl»
zur nächsten Beiladestelle de» V khhalierS und d>e
Kosten der Verladung daselbst darf ein Zuschlag
nicht erhoben werden ; ist ab r die Verladestelle
weiter als 3 Kilometer vom Standort de» Tiere»
entfernt , so kann für diese Kosten ein Zuschlag
zum Höchstpreis berechnet werden , der für je an-
gefangene 50 Kilogramm Lebeiidgewicht 1 Mail
nicht übersteigen darf . M -ßgebend ist der Höchst»
prei » des Bzirke », in dem sich die Ware zur Zeit
de» Vertragsabschlusses bcfindet.

8 2
Die LandeSzentraldehörden oder die von ihnen

bestimmten Stellen , insbesondere die aus Grund
des 8 15 d der Verordnung des Bundesrais über
die Errichtung von PrelSp >üfungSst >llen und die
VcrforgungSregelung vom 25 . September 1915 in
der Fassung vom 4 . November 1915 ( R ' ichS-
Gefetzvl S 728 ) durch vir LandeszeniialbehöidtN
gebilveten Biehdal delsoerbände , können Adweichu . gen
von den Höchstpr -isen >ür idren B -zirk oder T ' i !e
ihre » Beji ' k-S anoidnen . Zu Al' w ' ichungen nach
oben ist die Zustimmung b»s R -ichskanzlei » er¬

forderlich . § 3
Die Pikise für den V kauf durch den Vi ' h

Haller auf dem Mäkle  sowie für den Handel
werden durch die LandeSzentralbehöiden oder die
von ihnen bestimmten Stellen geregelt.

8 4
Der Verkauf von Schlachischweinen darf nur

nach Lebendgewicht erfolgen . Die LandeSzentral¬
behöiden oder die von ihnen bestimmten Stellen
sind befugt , Ausnahmen zuzulaffen ; ste haben dabei
festzusetzen, nach welchem Verhältnis da » Lebend¬
gewicht in Schlachtgewicht umzurechnen ist.

8 3
Bei Schweinen , die auf die Schlachtviehmärkte

aufgetrieben werden , ist der Vorkauf , da » Vor¬
zeichnen und das Zurückstellen von Schweinen auf
B st llung verboten . Die Landeszeniralbkhörden
oder die von ihnen bestimmten Stellen können
Ausnahmen zulasten.

Die zuständige Behörde kann Bestimmungen
über die Zulassung der Käufer und die Verteilung
der Schweine an sie auf den Schlach 'viehmärkten
erlaffen . Schweine , di - bi« zum Marktschluß UN»
ve>kauft bleiben , müssen der Gemeinde oder dem
Kommunalverbande des Marktort » auf deren Ver¬
langen käuflich überlassen weiden.

8 6
Die zuständige Behörde kann bestimmen , daß

frische» Schweinefleisch , da » aus anderen inlän¬
dischen Orten eingeführt wiid , nur an den von
ihr dezeichneten Stellen verkauft werden darf.

8 7
Die Gemeinden sind verpflichtet:

1 . Höchstpreise bei der Abgabe an den Ver¬
braucher für die einzelnen Sorten ( Stücke)
des frischen ( rohen ) Schweinefleische », für
zubereiiete «, insbesondere gepökelte « oder
ge,äuch -rte » Schweinefleisch , für frisches
(rohes ) Und für ausgelassene » Schweine¬
fett . für gesalzenen und geräucherten
Speck sowie für Wuistwaren f. stzus . tzen;

3 . zu bestimmen , wieviel mindesten » vom
Schlachtgewichte de» Schweines oder
welche Teile bei gewerblichen Schlachtungen
frisch verkauft werden müssen.

Die Landeszentralb ' hürden können anordnen,
daß die Festf tzungen (Nr . 1) und die Bestimmungen
(Nr . 2 ) anstatt durch die Gmeinden durch deren
Vorstand erfolaen . An Stelle der Gemeinden sind
die Kommunaloerbände befugt und auf Anordnung
der Landrszeniraldchörden verpflichtet , die vorbe-
ze'chnelen Festsetzungen und Bestimmungen zu
treffen.

Die Festsitzungen (Nr . 1) und die Bestim¬
mungen (Nr . 3 ) bedürfen der Zustimmung der
Landesz -ntralbehörde oder der von ihr bestimmten
B ' höiden . Diese können die Festsetzungen und
Bestimmungen selbst treffen oder Anordnungen
hieiüber erloffen . Bei den Preisfestsetzungen ist
darauf Bedacht zu nehmen , daß sie die Versorg»
ungsintereffen anderer Bundesstaaten nicht beein¬
trächtigen . Der Reichskanzler kann Vorschriften
über den Ausgleich der Preise erlassen.

8 «
Die in dieser Verordnung und auf Grund

derselben festaesttzten Preise sind Höchstpreise im
Sinne de» Gesetze«, betreffend Höchstpreise , vom
4 . August 1914 in der Fassung der Bekannt»
machung vom 17 Dez -mber 1914 ( Reich » Gesetz-
bl S . 516 ) in V rbindung mit ver B kaunl-
Muchung vom 31 . Januar 1915 (Reich » G sttzbl
S 25 ) und vom 23 . September 1915 (Reichs-
Ges . tzdl. S . 603 ) .

8 9
Die Landeszentralb ' hürden oder die von ihnen

bestimmten Stellen können die Abgabe von Fleisch

au « Hausschlachtungen an Dritte gegen —
beschränken oder verbieten . 1» auf C

Die Gemeinden oder Kommunalverbinh , ! Belag
berechtigt und auf Anordnung der Landes di
behö ' den verpflichtet , die gewerblichen Schlag " r,
von Schweinen außerhalb der öffentlichen - ^anzei
Häuser zu beschränken oder zu verbieten ^ ,m  ~

§ 10 . jE
Die Landetzentialbehörd ' n erlassen btt ; ? ' ; : r

Kimmungen zur Autführung dieser Vervtz £
und bestimmen , wie da » Lebendgewicht , nfa m . >
gewogen (8 1) , zu berechnen ist . Sie beW " °^
wer als Gemeinde , Kommunalverdand,
ständige Behörde und al » höhere Brr
brhölde im Sinn « dieser Verordnung anzus8 ii.

Der Reichskanzler kann Ausnahmen
Vorschriften dieser Verordnung zulaffen.

Er kann Bestimmungen über die H
von Wuistwaren treffen.

8 12.
Die Vorschriften dieser Verordnung finde«

Anwendung auf au » dem Ausland eingl
Schweine sowie auf Schweinefleisch , Fett , |
waren und Speck , die au » dem Ausland
führt find . Die gewerbsmäßige Abgabe
Waren zu höheren al » den in dieser Ver
vorgesehenen Höchstpreisen darf nicht in B
stellen erfolgen , in denen inländische Ware«
Art abgegeben werden.

Die Gemeinden erlassen Bestimmung
den Vertrieb und die Preisstellung dieser
aus die von ihnen festgesetzten Preise fl
Anwendung . Die LandeSzentralbehöiden
allgemeine Grundsätze über den Erlaß
stimmungen aufstellen. 8 13

luguf
lachu

Wer den Vorschriften in 8 4 Satz 1, dür
Abs . 1 Satz 1, 8 12 Abs . 1 Satz 2 ob« höh
nach 8 5 Abs . 2 Satz 1, 8 6 » 8 7 Abs . 1 fl Vo
s 9 , 8 10 Satz 1, 8 11 Abs . 2 . 8 12 1 Mil
Satz 1 erlassenen Bestimmungen zuwidech .4 . De
wird mit Gefängni » bis zu sechs Monate « Mi
Geldstrafe bi« zu einiaufendfünfhundert Mk . M in«8 14

Die zuständige Behörde kann Geschäft »!«
deren Unternehmer oder Betriebsleiter sich«
folgung der Pflichten un »uverläsfig zeig«
ihnen durch diese Verordnung oder die dq
laffenen Aussührungsdestimmungen auferleg!
schli-ßen.

sch°
Mi
Vol
zur
»ah!
für

5 . Du

Gegen die Verfügung ist Beschwerde M eins
Ueber die Beschwerde entscheidet die höbe« 6 . Zm
waltungsbchörde endgültig . Die Beschwerdeb bi»
keinen Aufschub . ff zu

8 15 . B tan:
Diese Verordnung tritt mit dem Tag best

Verkündung in Kraft . Der Reichskanzler bi| bür
den Zeitpunkt de« Außerkrafttreten «. r» stellr

Die Verordnung zur Regelung der Prei
Schlachischweine und für Schweinefleisch rreiher
November 1915 (ReichS -Gesetzdl . S . 725 ) f
die Aenderung dieser Verordnung vom A An di
vember 1915 ( ReichS -Gesetzdl . S . 788 ) i Den H
aufgehoben . Jedoch bleiben 8 5 daselbst ort die
die auf Grund de« 8 3 festgesetzten P
lange best. hen , bi« die Prei «feftsetzung aus
de» 8 7 dieser Verordnung erfolgt ist . j
den Lande »zentialdehöiden auf Grund de»
der Verordnung vom 39 . November 19’
laffenen Bestimmungen bleiben in Kraft,
nach 8 13 dieser Verordnung abgeändert

Berlin , den 14 . Februar 1916.
Der Stellvertreter de» Reich »ka

Delbrück.

Die .
Stu

Eine
zustelle
Usinge

Usingen , den 17 . Februar 19 2365
Wird veröffentlicht.

Der komm. Lau
v. Bezold. ;|5öie kc

Rod

Frankfurt ( Main ) , den 13 . Februar !**• —
Abt . 111 b . T -Nr . 2701/677.
vetr . Milchversorgung und K

eine - Höchstpreise- sür M
Unter Aufhebung der Beiordnung

September 1915 , betreffend die Festst
Höchstpreise » für Milch ( Illb 20862/99
stimme ich im Einvernehmen mit dem
der Festung Mainz mit Gültigkeit
Februar 1916 an:



- t ., coh  k (. Gesetze. über den
auf Grund de, 8 ® b <Xni 1851 :
Belagerungszustand vom ■- 3“  Händ-

Milchlieferanlen I-der Ar » ^ »
ur  Molkereien Milchwirtschaften ) l » dem

,ler , Mo .kerel , u, ^ Beffhl . bereiche sowie

L " v . f,hl «bereiche der Festung Mainz sind
mrMchm . in dieselben Gemeinden «etter Voll-

1 miLcb oder Magermilch zu liefern , in die sie
di- Ä geliefert haben Lieferten sie bi . her in

N Obrere G -me.nd-n, so ist in diese Gemeinden
' "d dem Verhältnis der bisherigen Lieferungen
beßi« 2l,mäßig weiter zu liefern,

all Luwiderhandlungen werden mit «efängn,.
1 Jahre , beim Vorliegen mildernder

Umstände mit Haft oder Geldstrafe bi. »u
,500 Mk. bestraft.

v«, « ui Grund de. 8 4 de. Gesetze , über den
velaaerungszustand vom 4 . Juni 1851 und

SM7 . Ges . tz-« über di . Höchstpreise vom 4.
uaust 1914 in der Fassung der Bekannt,

„achung vom 17 . Dezember 1914 in Ver-
mde,»hjndung mit den Bekanntmachungen vom 31.
ein» ^ ar 1915 und 33 . September 1915:
!t». ? i , Mr an Händler oder Vereinigungen , die in

' den Städten Frankfurt a . M ., Wie . baden,
Hanau , Höchst a . M ., Darmstadt , Mainz.
Offenbach und Worm . Vollmilch an die
Verbraucher abgeben , Vollmilch liefert , darf
hierfür keinen höheren Prei . wie 24 Pfg.
für den Liter frei Stadt fordern.

. Wer an Händler oder Vereinigungen , die in
den genannten Städten Magermilch an
die Verbraucher abgeben oder an diese Diädle
selbst Magermilch liefert , darf hierfür keinen
höheren Prei » wie 16 Pfg . für den Liter
frei Stadt fordern.

S. Die genannten Händler und Vereinigungen
>tz1, dürfen an ihre Milchlieferanten keinen

obs höheren Prei . wie 24 Pfg . für den Liter
s. 1 f Vollmilch und 16 Pfg . für den Liter Mager»
19 I milch frei Stabt bezahlen,
idertz 4 . Der Preis , der von den zu 1 genannten
raleil Milchlieferanlen an die Milcherzeuger —
!k. dE insbesondere von den Molkerei Genossen,

l schäften an ihre Genossen oder sonstige
Milcherzeuger — für die Lieferung der

sich» Vollmilch ab Stall bezw. für die Lieferung
ieigM zur Sammelsteüe oder AoholungSstelle be¬
te lxtz zahlt wird , muß niedriger sein als der zu 1
srlefltfl- für die Lieferung frei Stadt bestimmte Preis.

5 . Die vorftehenke Verordnung zu II gilt bis
de M einschließlich 14 . Mai 1916.
öde« 6. Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis
crDtbi bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis

zu 10000 Ml . bestraft . Die Lerurieilung
> kann auf Kosten des Schuldigen öffentlich

TM bekannt gemacht , auch kann auf Verlust der
:t b« bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

,s stellv. Generalkommando des 18 . Armeekorps.
PiW Der Kommandierende General:
ch «reihen von Gail , General der Infanterie.
'2M -- — — -
t A An die Herren Bürgermeister de« Kreise «.
18) SDen Herren Bürgermeistern des Kreises werden
eibßort die Formulare zu den alphabetischen Listen

Pqehen zum Eintrag der Militärpflichtigen der
aufihrgang « 1896.

Spalten 1 bis 9 sind von Ihnen aus-
len ; die Eingestellten werden nicht aufgenom»

Die alphabetischen Liften sind sofort binnen
; Stunden  nach Ausfüllung zurückzusenden.
Eine Bescheinigung auf den Listen ist nicht
^stellen.

Usingen , den 31 . Februar 1916.
J Der komm. Landrat.

iE 3265 . v. Bezold.

anv» Bekanntmachung.
>- L® “ kommissarische Verwaltung der Obersörster-
—"T* Rod a . d. Weil ist dem Forstaff .ssor Gart-
it — seither in Biedenkopf — vom 1. Februar

«S - ab bi« auf weitere » übertragen worden,
eftstl Wresbaden , den 16 . Februar 1916.
ilch- Königliche Regierung,

Mt  Abteilung für direkte Steuern,
tzoq_ Domänen und Forsten.

Io»» <r, Bekanntmachung.
vol Beiblatt zur Vakanzenliste r

I Februar 1916 — Offene Stellen für Kri,

beschädigte — liegt auf dem Landrat . amte zur
Einsicht offen.

Usingen , den 19 . Februar 1916.
Der komm. Landrat.

v . Bezold.

Kirchliche Bekanntmachung.
Die Kirchengemeinden haben für da « ElatSjahr

1915/16 folgende Beiträge zur Kreissynodalkaffe
zu zahlen:

1 . Altweilnau 38,68
3 . Anspach 104,13
S. Arnoldshain 35 . 13
4 . Brandoberndorf 47,13
5 . Cleeberg 87,34
6 . Eschbach 69,53
7 . Espa 5,31

Weiperfelden 4,37
8 . Glävenwierbach 145 .54
9 . Merzhausen 38,62

10 . Neuweilnau 30,36
Riedelbach 14,71

11 . Niederlauken 24,49
Oberlauken 15,01

13 . Rod am Berg 43,07
Hausen 30,13

13 . Rod a . d. Weil 63 .50
Gemünden 31 .31

14 . Usingen 389,93
15 . Westerfeld 30,74
16 . Wehrheim 129,96

Zusammen 1187,76 Mk.
Die Herren Amt . brüder ersuche ich um als¬

baldige Zahlungsanweisung . Die Beiträge sind
bis spätestens 1. April 1916 an den Rechner
der KceiSsynode , Herrn Pfarrer Schneider hier zu
zahlen.

Usingen , den 16 . Februar 1916.
Der Vorsitzende der Krei . synode.

Bohri . , Dekan.

Nicht amtlicher  itil.

Der Krieg.
WTB Große . Hauptquartier,  19 . Febr.

(Amtlich ) .
Westlicher Kriegsschauplatz:

Auch gestern brachten unsere Truppen einen
durch starke« Feuer vorbereiteten englischen Angriff
südöstlich von Ipern zum Scheitern.

Im Abschnitt nördlich und nordöstlich von
Arra « Minen - und Handranatenkämpfe . Wir
besetzten einen von un . gesprengten Trichter.

Auf der Front zwffchen der Aisne und der
Maas lag stellenweise stärkere » feindliche » Artillerie-
und Minenfeuer.

Durch eine größere Sprengung zerstörten wir
einen Teil der französischen Stellung auf der
Combrerhöbe.

Nordöstlich von Largitzen ( nahe der französischen
Grenze , südwestlich von Altkirch ) stießen deutsche
Abteilungen in die feindliche Stellung vor , zer¬
störten Verteidigungsanlagen und Hindernissen de»
Gegner « und kehrten mit einigen Gefangenen und
zwei erbeuteten Minenwerfern zurück.

Unsere Flieger griffen den Flugplatz Abeele
(südwestlich von Poperinghe ) , sowie feindliche
Bahnanlagen erfolgreich an.

Oestlicher und Balkan-Kriegsschauplatz:
Keine Ereignisse von besonderer Bedeutung.

Oberste Heeresleitung.
WTB Große « Hauptquartier,  30 . Febr.

(Amtlich .)
Westlicher Kriegsschauplatz:

Am Iserkanal nördlich von Ipern wurde die
englische Stellung in etwa 350 Meter Frontbreite
gestürmt . Alle Versuche de« Feindes , in nächtlichen
Handgranotenangnffen seine Gräben zurückzuge¬
winnen , scheiterten . Dreißig Gefangene blieben in
unserer Hand.

Südlich von Loo. entspannen sich lebhafte-
Kämpfe ; der Feind drang bi« an den Rand eine«
unserer Sprengtrichter vor . Südlich von Hebuterne
(nördlich von Albert ) nahmen wir bei einem erfolg¬
reichen kleinen Nachtgefecht einige Engländer ge¬
fangen . Auf der übrigen Front keine besonderen
Ereignisse.

.3 ! ^ t6ei  d -r°nn, wurde dn mit
zwei Maschinengewehren ausgerüsteter englischer
Doppeldecker abgeschoffen ; di - Insassen find tot
Unsere Flieger belegten zahlreiche Ort . hinter der
feindlichen Nordfront sowie Lunsvillr mit Bomben.

Oestlicher Kriegsschauplatz:
Bei Sawitsche (an der Berefina . östlich von

Wischnew ) brach ein russischer Angriff in unserem
Feuer zwischen den beiderseitigen Linien zusammen.

Logischin und die Bahnanlagen von Tarnopol
wurden von deutschen Fliegern angegriffen.

Balkan-Kriegsschauplatz
Nicht « Neue »,

Oberste HeereSlettuug.
WTB Berlin,  19 . Febr . ( Amtlich .) Di.

britische Admiralität hat durch da . Reutersch.
Bureau in einer Veröffentlichung vom 13.
Februar den Verlust eine , zweiten Kriegsschiffe»
bei dem Gefecht in der Nacht vom 10 . zu « 11.
Februar auf der Doggerbank in Adr . de gestellt,
indem sie die deutschen Berichte al . unwahr be¬
zeichnet. Gegenüber dieser amtlichen Auslassung
wird festgrstellt , daß die Vernichtung rine . zweiten
Schiffe » außer „ Arabis " aufjGrund einwandfreier
Beobachtungen der deutschen Seestreitkräfte er¬
wiesen ist. Die amtliche Veröffentlichung vom
12 . Februar über den Verlust eine , zweiten
Schiffe « besteht daher nach wie vor zn Recht.

Der Chef de. Admiralstab . der Marine.

WTB Berlin,  20 . Febr . (Amtlich .) Ma-
rineflugzeuge haben am 20 . Februar Flugplatz und
Truppenlager von Furne » ( südöstlich von La Panne)
ausgiebig mit Bomben belegt . Die Flugzeuge find
unversehrt zurückgekehrt.

Der Chef des Admiralstabs der Marine.

Lokale llnst provinzielle Nachrichten.
* Ustnge « , 21 . Febr . Bom 28 . Februar

ab find die Schalterdienststunden  beim
hiesigen Postamt , an Werktagen auf die Zeit von
8 — 12 Uhr vormittags und von 2,30 — 6 Uhr
nachmittag « festgesetzt worden . Die Schalterdienst-
stunden an Soun - und Feiertagen bleiben unver¬
ändert.

* Zum Vorsitzenden des BiehhandelS-
verbände«  für den Regierungsbezirk Wiesbaden,
Sitz Frankfurt o. M ., wurde der Landrat de»
Obertaunuskreises , Landrat v. Bernu », in Bad
Homburg v. d. H . ernannt.

— Frankfurt a. M . , 18. Febr. In seiner
Donnerstagssitzung hat der Magistrat , einem von
der PretSprüsungSstelle gestellten Antrag ent¬
sprechend, beschlossen, die Buterfarte einzusühren.
Die Buterkaten , die allerdings nur auf ein . sehr
geringe Menge werden lauten können , die nach den
jeweilig vorhandenen Vorräten fortlanfend festgesetzt
werden soll, sollen bet den Brotkommijfionen
zugleich mit den Brotkarten bet der nächsten Brot-
kartenverteilung zu Ende diese» Monat » auSgegeb . n
werden.

— Bärstadt , 18. Febr. Beim Durchgehen
seine» GeipannS stürzte der Landwirt Bester vom
Wagen , er brach sich da » Genick und war sofort
tot . Da » Gespann wurde erst in Schlangendad
aufgehalten.

Letzte Nachrichte«.
WTB Große « Hauptquartier,  31 . Febr.

(Amtlich .)
Westlicher Kriegsschauplatz:

Nördlich von Ipern wurde ein englischer Hand-
granatenangriff gegen unsere neue Stellung am
Kanal abgewiesen . Südlich von Loo . mußte sich
der Feind von unserem Sprengtrichter wieder zurück¬
ziehen ; an der Straße Len «— Arra . griff er ver¬
geblich an

Unsere Flugzenggeschwader griffen mit vielfach
beobachtetem guten Erfolge rückwärtige feindliche
Anlagen , u a . in Furne «, Poperinghe , Armiere,
und Luneville , an.

Oestlicher Kriegsschauplatz:
Vor Dünaburg scheiterten russische Angriffe.

Kleinere feindliche Vorstöße wurden auch an anderen
Stellen der Front zurückgeschlagen.

Balkau-Kriegsschauplatz:
Nicht « Neue ».

Oberste HeereSlettuug.



Heute Abend entschlief sanft nach kurzem Krankenlager unser lieber unvergeß.

licher Vater , Großvater und Schwiegervater

I) err frit $ Sorg
Bürgermeister a . D.

im 79 . Lebensjahre.

Die trauernden Hinterbliebenen.
CQesterfeld , den 20 . Februar 1916.

Die Beerdigung findet statt : Donnerstag,  den 24 . d . Mts . nachmittags 3 »/ , Uhr.

Evang . Kirche.
Nochmaliger Termin zur Erhebung der zur

evangelischen Kirchenkaffe fälligen Sleuern und
Sßadj ’Qelber ist auf Ö *tl 23«
Februar d . Js ., von vorminag« 9 —12 Uhr
in der Wohnung de » Umerzeichnelen anberaumt.
Er wird um pünkiliche Zahlung ersucht , weil nach
diesem Termin das Beitreibung « » : rfahren angeleilet
wird.

Schwenk , Kirchenrechner.

Kttnnhiihtikrkllitf
der Königlichen Obersörsterei Oberems.

Donnerstag . Den 2 März d . Js .»
in dem Gasthofe Wenzel  zu Schmitten von
morgens 10 Uhr ab aus dem Lchutzbezirk
Schmitten , Distrikte Nr . 56 Judenkopf , 57 . 58
TutimannSwalo , 62,63 Kinkelrberg , 64,67 Hecken¬
berg . 73 Bremerberg : Eiche « : 17 9hn . Scheit
u . Knüpp . Buchen : 329 Rm . Scheit , 877 Rm.
Knüpp ., 100 Rm . Rerser Ir Kl . 63 . 6 Hdt.
Willen ; Nadelholz : 15 Rm . Scheit u . Knüpp.

2. Deinings- Kompagnie Nr. 113
Usingen.

Die Jungmannen find verpflichtet , die Turn¬
stunden der Turngemeinde Usingen «u
besuchen , die Dteirria ^ S ui >D Fr - >tags oo » 8 1/,
bi « 10 Uhr abend « in der T . tthalli  ftalifinven

Jungmanncn , es ist der Wnntch unserer Re«
gierung , daß sich alle Jugend Kompagnien am
Turnen fleißig beteiligen . Macht eurer Vaterstadt
auch hierin Ehre . E « wird ganz b -st >mmt erhoff,
und erwartet , daß die hiesige Jugend -Kompganie
Nr . 113 ihren jetzigen guten Ruf hochhäit und
daß bei dem Turnen niemand ohne triftigen Grund

fehlen wird.
Das Kommando.

Der beste Ersatz
für Kupferkessel

ist dcr

inoxydierteStahlblechkessel
Diesen liefert zu billigen Preisen

Georg W . Wiek , Grädenwiesbach,
(am Bahnhof ) .

Ersatz-Kessel
a,ULS Stsiib -rbleGikL

innen nnd anssen emailliert
la Qualitätsware!

liefert

Eiserrhandlttng Zilliken,
, rvetlburg , Telephon Nr. 100.

Dickwurzsamen
(Eckendorfer , gelbe)

empfiehlt 6g . Peter.

Holz-Versteigerung.
Samstag , den 26 . Februar 1916,

vormittag « 10 Uhr anfangend , kommt im hiesigen
Gemeindewald zur Versteigerung au « den Distrikten

Mauer  13 » . 14b und Lerchenberg  16 » :

2 Stück Eichen-Slämme
von 1,19 Fm.

450 Stück Eichen -Wellen,
54 Rm . Buchrn -Scheit,
91 Rm Buchen - Knüppel,

2050 Stück Buchen -WeUen,
4 Rm . Scheit,
2 Rm . Knüppel,

100 Wellen und andere » Laubholz.
3 Rm . Nadelholz Scheit,
6 Rm . Nadelholz - Knüppel.

Nachmittag « 1 Uhr au « den Distrikten
Steinermann  5 » und 6d;

1020 Stück Eichen -Wellen 3c Klaffe,
19 Rm . Buchen - Knüppel,

2800 Stück Buchen -Wellen 3r Klaffe.

Bei ungünstiger Witterung findet die Ver¬
steigerung 1 Stunde später bei Gastwirt Lauth
statt.

Die Herren Bürgermeister werden um g ?fl.
Bekanntmachung in ihren Gemeinden ersucht.

Dorfweil , 19. Februar 1916.
Der Büraermeister.

* Henrich.

Urei in einer!
Säemaschine,
Düngerstreuer u.
Hackmaschine

1 bis 4 Meter Spurweite , Automobil¬
steuer , ausgezeichnet von der deutschen
Landwirtschafts -Gesellschaft als neu und
beachtenswert und mit der grossen bronz.

Denkmünze.
Prüfungsbericht der Deutschen Landw.-
Gesellschaft und Prospekte versende
bereitwilligst und lade zur Besichtigung
der Maschine ein ; evtl , gebe solche zum
s Düngerstreuen leihweise ab.

Heinrich Ott,Westerfeld.

Sämtliche

Gartcnfätnmitti
Saaterbsen
Mcken
Dickwur ?- und

Zuckerrübensamen
Steckzwiebeln

empfiehlt , peter Bermbach.

»dt . die Besichtigung der eiuge
Stntfohlen und die Körung st

Nasiauische Stutbuch.
Die Besichtigung der von der Landwir,

Kammer vermittelten Sluifohlen wird miss
ung von Stuten für da « Naffauische
verbunden . Di - Besichtigung und Körung'
u . a . an folgenden Terminen statt:

Am Donnerstag , den 24 . Febrnar k.
vormittags 12 1/ * Uhr in Limburg aufdemj

platze;
Am Samstag , de« 26 . Februar d. l

nachmittag « 1 Uhr in Bad Homburg in d« ß
hofstraße;

„ 3 Uhr in Usingen  aufdem^
dem Bahnhofe.

E » sind vorzuführen:
A. Stuten de» belgischen, rheinisch-belgist

naffauisch belgischen Kaltblutschlage » ,
8 . warmblütige Stuten de « mittleren und s

Wagenschlage « ,
und zwar:
1 . alle noch vorhandenen Stutbuchst

2 . alle guten Stuten und dreijährig
fohlen , die mit Zuchtmaterialech
Prämien oder Fohlenpreisen aut
sind , und

3 . alle im letzten Jahre eingesühri,
dreijährigen Stutfohlen ( Jahrgang
deren Besitzer sich auf Grund ber|
bedingungen der Landwirtschaft « !
zur Zuchtbenutzung verpflichtet ha!

Etwaige Abstammungsnachweise , Dd

Füllenscheine sind mitzubringen.
Die für den betreffenden Bezirk ziils

Pferdezuchtvereine sind berechtigt , sich in
kommlffion durch ein stimmberechtigte«
vertreten zu lassen.

Alle in da » Naffauische Stutbuch aufgen«
Stuten erhalten auf den linken Hinterst

Brandzeichen ( N mit der Krone ) . Die
ungen in da « Stutbuch geschehen bi « auf I
kostenfrei , jedoch hat jeder Besitzer einer
ftuie ein Srulbuch ( 3 Mk ) zu erwerben.

Am Tage der Hauptstutenschau sin
Stutduchaufnahmen statt.

2.

Bekanntmachung,
Zum Zw cke der Aufhebung der Gei

soll am 9 . März 1916 . vorm . 10 »/ , l
Anwesen „Wilhelmjhaus ^ Wohnh«
Nebengebäuden , Garten und Wiese , 26,86«
jährlicher Nutzung - wert 1078 Mk ., Gm!
reinerlrag 3 54 /ioo Taler an Gerichtsstelle
gert werden.

Usingen , den 20. Dezember 1915.
Königliches Amtsge

,scheu
Heiner

G

-
dem

alten.
Da«

Gelächerte Slhellül
rn nu
Die
ubrin

eingetroffen. Carl Heller . Die
Frau Johanna Irtreter

- — - Uüber

Oriikollilhks fleißiges
für Haus - und Feldarbeit bei hohem Lohitt
gesucht . Nähere « im Krei - blatt -Berlag.

)ie

Landwirtschaftliche Angebote.

Verkauf weiblicher Kälber ^ ™
eng«Aufzucht bei:

Heinrich Niederhäuser,  Laubaj

^ Acker "TJI
auf dem Oveiloh , 70 Ruten , zu veipacht«

Frau Chr . Schott . "

abzugeben.

Äspäun . Jauchefaß
&. Müller . Nierzht

Kirchliche Atlzkigm.
- iM a- 4

Gottesdienst in der evangelischen«1 i,
Mittwoch, den 23. Februar ISIS-

(NriegSbetstunde.) 8
Abends 8 Uhr.

Ansprache: Herr Dekan Bo heit - zz
Lied : Nr . 284, 1- 4 und b.
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